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MANAGEMENT & RECHT

 DVZ-VERANSTALTUNGEN 

29. Juni
München ■

DVZ-Symposium „Ladungsver-
kehr“. Der 70 Mrd. EUR Umsatz 
starke europäische Ladungs-
verkehrsmarkt steht vor dem 
Wandel. Sowohl für Anbieter 
von Ladungsverkehren als auch 
für die Verlader und Nachfra-
ger stellen sich entscheidende 
unternehmerische Fragen neu.

9. September
Frankfurt/Main ■

Textillogistik-Kongress

16. September
Frankfurt/Main ■

Internationale DVZ-Rechtskon-
ferenz in Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Speditions- und 
Logistikverband (DSLV).
Die jüngsten Urteile aus dem 
internationalen Bereich wird 
Bundesrichter Günter Pokrant 
erläutern. Ergänzend werden 
Juristen die Auswirkungen dieser 
Urteile für den speditionellen 
Alltag beleuchten und Tipps für 
die künftige Handhabung geben.
 
Infos und Anmeldungen über die 
DVZ, Fax: 040/237 14-333.
 www.dvz.de ➔ Veranstaltungen

BÜCHER

Die besten Strategietools 
für die Praxis
Management Umweltanalyse, SWOT-
Strategien, Balanced Scorecard oder 
ABC-Analyse – über 30 Strategie-
Instrumente gibt es. Dieses Buch 
soll Auskunft geben, welches Tool 
auf das jeweilige Problem anwend-
bar ist. Welche Werkzeuge brauche 

ich wann? Wie wende ich sie an? Wo 
liegen die Grenzen? Eine beilgelegte  
CD enthält passende Präsentationen 
und Formulare. Auch werden die 
Grenzen und die Vor- und Nachteile 
der jeweiligen Methode vorgestellt. 
In Praxisbeispielen werden die theo-
retischen Anleitungen illustriert. Am 
Ende der Kapitel gibt es Literatur-
hinweise. DVZ 24.6.2010 (jkh/hec) 

„Die besten Strategietools in der Praxis“,
Kehrt/Asum/Stich, . erweiterte Aufl age, Han-
ser-Verlag, München, ISBN: ----, 
, EUR. www.hanser.de

Voranmeldung kommt zum Januar
Softwarehäuser arbeiten an Zoll-Lösungen für EDI-Plattform und Web-Anwendung

Von Bernhard Hector

Vom 1. Januar 2011 an müssen alle 
Waren vor Ein- und Ausfuhr der EU 
im Rahmen des Import Control Sys-
tems (ICS)/Export Control Sys tems 
(ECS) elektronisch vorab beim jewei-
ligen Zoll angemeldet werden. Der 
Zoll nimmt sofort nach Voranmeldung 
eine Risiko analyse vor, um frühzeitig 
ein Ladeverbot oder eine Beschau be-
schließen zu können. Ziel ist es, die 
Terrorabwehr zu verbessern.

Wichtig sind die Fristen für den 
Import. Für den Export kommt eine 
Zollvoranmeldung nur sehr selten vor, 
betont Jutta Knell, zuständige Refe-
rentin im Deutschen Speditions- und 
Logistikverband (DSLV) gegen über 
der DVZ. Summarische Ausgangsan-
meldungen müssen nur abgegeben 
werden, wenn keine Ausfuhranmel-
dung erforderlich ist. Das ist insbe-
sondere der Fall bei

einem Versandverfahren von Waren  ■

durch die EU mit dem Ziel der Wieder-
ausfuhr über eine deutsche Ausgangs-
zollstelle (Carnet TIR aus Russland 
über Hamburg)

der direkten Wiederausfuhr (Wa- ■

ren aus der vorübergehenden Verwah-
rung), wenn die 14-tägige Umladefrist 
überschritten wurde

Ausfuhren aus der Schweiz in ein  ■

Drittland über Deutschland.

Nur Sicherheitsinformation. Anders 
sieht es für den Import aus. Dafür 
muss immer eine Anmeldung abge-
geben werden. Kewill, ein führender 
Anbieter von globalen Logistik- und 
Zollsoftwarelösungen, weist darauf 
hin, dass es sich bei ICS nicht um eine 
Zollanmeldung, sondern um eine Si-
cherheitsinformation handelt. ICS ist 
eine Nachricht (auch Eingangs-SumA 
genannt), die der Frachtführer an die 
Zollverwaltung senden muss. Diese 
sei nicht zu verwechseln mit der vor-
übergehenden Verwahrung (SumA), 
die der Lagerhalter (Verwahrer) bei 
Ankunft der Ware abgibt.

ICS ersetzt folglich nicht die SumA, 
sondern ist dieser vorgelagert. Bei der 
SumA zur vorübergehenden Verwah-
rung muss deshalb eine Referenz zur 
vorangegangenen ICS-Nachricht her-
gestellt werden (Movement Reference 
Number – MRN). Die Eröff nung des 
ICS-Verfahrens erfolgt mit der Über-
mittlung der Voranmeldung unter 
Einhaltung verschiedener Fristen, die 
abhängig vom jeweiligen Verkehrsträ-
ger sind (siehe Tabelle „Vorgeschrie-
bene Voranmeldefristen“).

Aufgrund der Meldung soll es dem 
Zoll ermög licht werden, eine auto-
matische Risikobewertung der Wa-
rensendung vorzunehmen. Das alles 
soll der Abwehr von Terrorgefahren 
dienen. Das Ergebnis der Risikoana-

lyse kann sich in vier Risiko-Codes 
niederschlagen :

Risiko-Code A: Die Ware darf nicht  ■

verladen werden. Dieser Code kommt 
nur im Seeverkehr vor.

Risiko-Code B: Die Ware muss an  ■

der ersten Eingangszollstelle über-
prüft werden.

Risiko-Code C: Die Ware muss an  ■

der Eingangszollstelle überprüft wer-
den, an der sie auch gestellt wird.

Risiko-Code „Null“: Die Ware birgt  ■

kein Risiko.
Die Ergebnisse werden erst nach 

Ankunftsanzeige bekannt gegeben.
Über Routenänderungen ist der 

Zoll durch eine separate ICS-Nach-
richt zu informieren. Dritte, wie zum 
Beispiel Spediteure, können für ihre 

Sendungen bei Zustimmung des 
Frachtführers zwar die Daten übermit-
teln, übernehmen dann jedoch auch 
die volle Verantwortung (keine Vertre-
tung). Mit der Ankunftsmeldung am 
„fi rst point of entry“ endet das ICS-
Verfahren. Und zwar auch dann, wenn 
die Sendung noch nicht entladen wor-
den ist, erklärt Kewill.

Das internationale Softwarehaus 
setzt dabei auf seine Lösung „Cus-
tomsXchange“. Es bietet nach Dar-
stellung ihres Chief Strategy Offi  -
cer Customs, Wolfgang Schwab, eine 
„effi  ziente, verkehrsträgerübergrei-
fende Möglichkeit zur fachgerechten 
Durchführung des neuen ICS-Verfah-
rens“. Eine ICS-Zertifi zierung plant 
Kewill in den kommenden Monaten. 

Für den Luftfrachtverkehr könne dies 
noch durch die Nutzung des 2009 er-
folgreich eingeführten Systems Air 
Cargo Pool (ACP) erweitert werden.

Testbetrieb im Spätsommer. Das 
Hamburger Softwarehaus Dakosy will 
bereits im Sommer für ihre ICS-Lösung 
zertifi ziert sein. Somit können dann 
die ersten Kunden schon im Spätsom-
mer in den Testbetrieb gehen. Außer-
dem arbeitet das Softwarehaus mit der 
Datenbank Portbase in den Niederlan-
den zusammen. Ziel ist eine standar-
disierte ICS-Kundenschnittstelle für 
Deutschland und die Niederlande. 
Da diese den  TAXUD-Empfehlungen 
folgt und Platzhalter für etwaige zu-
sätzliche nationale Anforderungen 
enthält, bereitet Dakosy parallel auch 
die Anbindung vieler weiterer EU-
Länder vor.

Die Vorteile für die Kunden lie-
gen auf der Hand: kein eigener Ent-
wicklungs-, Pfl ege- und Zertifi zie-
rungsaufwand, keine bilateralen 
Schnittstellen und keine individuelle 
Kommunikation mit den nationalen 
Zollsystemen.

Dakosy bietet zwei Lösungen an: 
die EDI-Plattform und eine Web-An-
wendung. Beide Lösungen bilden den 
vollständigen ICS-Prozess (Eingangs-
SumA, Änderungsmeldung, Umlei-
tungsanzeige und Ankunftsanzeige) 
ab. Die EDI-Plattform bietet dem Kun-
den die individuelle Integration des 
ICS-Prozesses in sein Inhouse-Sys tem, 
die Speicherung von Nachrichten, ein 
Logbuch über alle Sendevorgänge zur 
Nachweisführung und eine aussage-
kräftige Fehlermeldung im Fall inkor-
rekter Nachrichten an.

Die Web-Anwendung umfasst 
ebenfalls komfortable Features, wie 
ein zeitgenaues Statusmonitoring und 
verschiedene Such- und Filterfunkti-
onen. Jeder Kunde kann entscheiden, 
ob und wie er die beiden Lösungen 
miteinander kombinieren möchte. So 
kann er zum Beispiel über die EDI-
Schnittstelle automatisch Daten aus 
dem Inhouse-System übernehmen 
und zusätzlich weitere Daten über die 
Web-Anwendung erfassen.

Erste Zertifi zierung. Eine Erfolgsmel-
dung veröff entlichte jetzt das Bremer 
Softwarehaus dbh: Als erstes Unter-
nehmen hat es nach eigenen Angaben 
die Schnittstelle zur EU-Vorabanmel-
dung in Malta mit dem Zoll erfolg-
reich zertifi ziert. 

Dieses Zertifi kat gilt laut dbh aber 
nur für die Schnittstelle in Malta. Da-
bei handelt es sich um die Lösung 
„Advantage Pre-Declaration“. Die 
dbh-Lösung zur EU-Vorabanmeldung 
werde für alle EU-Länder verfügbar 
sein, betont dbh. Bisher seien es neun 
Mitgliedstaaten. DVZ 24.6.2010
 www.dakosy.de; www.kewill.de; www.dbh.de

Ob ein Container importiert werden darf, entscheidet sich künftig schon vor der 
Verladung im Abgangshafen. Ohne „grünes Licht“ vom Zoll läuft da nichts mehr.

PRAXISTIPPS AUS RECHT UND VERSICHERUNG

Klagefrist des Versicherers
unbedingt beachten
Die Frage: Als Speditionsunternehmen 
hatten wir zwei größere Schadensfälle 
zu melden. Unser Verkehrshaftungs-
versicherer gewährte dafür keinen Ver-
sicherungsschutz. In einem Fall setzte 
unser Versicherer nach der Deckungs-
ablehnung eine sogenannte Klagefrist 
in Gang. Dadurch wurden wir gezwun-
gen, unsere Ansprüche aus dem Ver-
sicherungsvertrag einzuklagen. Wie 
wir gehört haben, soll es diese Beson-
derheit der Klagefrist jetzt nicht mehr 
geben. Triff t dieses zu?

Die Antwort: Ja und nein. Laut Gesetz 
gibt es diese Möglichkeit der Versi-
cherer nicht mehr. Aber die Juristen 
streiten sich noch darüber, ob sie 
nicht doch noch gilt. Die Historie: 
Nach Paragraf 12 Absatz 3 des alten, 

noch aus dem Jahre 1908 stammen-
den Gesetzes über den Versicherungs-
vertrag (VVG) konnte der Versicherer 
bei Ablehnung der Schadensbeglei-
chung eine sechsmonatige Klagefrist 
setzen. Er musste dann den Versi-
cherungsnehmer belehren, dass die-
ser nur noch auf dem gerichtlichen 
Wege innerhalb dieser sechs Monate 
eine Zahlung erreichen konnte. Diese 
Bestimmung galt auch für die Waren-
transport- und Verkehrshaftungsver-
sicherung. Unternahm der Versiche-
rungsnehmer innerhalb der sechsmo-
natigen Klagefrist keine gerichtlichen 
Schritte, musste die Versicherung 
nicht zahlen. Das galt unabhängig 
davon, ob die Ansprüche gerechtfer-
tigt waren oder nicht. Die Vorschrift 
ermöglichte es dem Versicherer, lang-

wierige Auseinandersetzungen mit 
seinem Versicherungsnehmer abzu-
kürzen und einer Entscheidung zuzu-
führen. Diese besondere Bestimmung 
ist im neuen VVG nicht mehr ent-
halten. Es trat am 1. Januar 2008 in 
Kraft. Allerdings gibt es Übergangs-
vorschriften, die im Einführungsge-
setz zum Versicherungsvertragsge-
setz (EGVVG) enthalten sind. So ergibt 
sich aus Artikel 1 Absatz 4 EGVVG, 
dass nur eine vor dem 1. Januar 2008 
gesetzte Klagefrist eines Versicherers 
vom Versicherungsnehmer zu beach-
ten ist. Dagegen vertritt das Landge-
richt Dortmund in zwei Urteilen vom 
28. Mai und 12. August 2009 (Akten-
zeichen: 2 O 353/08 und 22 O 179/08) 
die Ansicht, dass die Klagefrist noch 
in 2008 und sogar noch danach – das 

heißt: heute – gesetzt werden kann, 
wenn der Schaden bis zum 31. Dezem-
ber 2008 eingetreten ist.

Der Praxistipp: Eine gesicherte Rechts-
lage wird wahrscheinlich erst eine Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) bringen. Bis dahin ist jeder Ver-
kehrsunternehmer gut beraten, auf 
Nummer sicher zu gehen. Setzt also ein 
Versicherer beispielsweise zum jetzigen 
Zeitpunkt eine Klagefrist, dann sollte 
der Unternehmer – sofern er meint, im 
Recht zu sein – innerhalb der sechsmo-
natigen Frist gerichtliche Schritte in die 
Wege leiten. So kann er seine Rechte 
noch wahren. DVZ 24.6.2010  

Dr. Thomas Starosta ist Rechtsanwalt in 
Hamburg. Kontakt über hector@dvz.de

Rechtsanwalt 
Dr. Thomas Starosta
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Vorgeschriebene Voranmeldefristen

Import Export

Seeverkehr

Für Containerfracht: mindestens 
24 Stunden vor Verladen im Abgangshafen

Für „bulk cargo“: mindestens 4 Stunden vor 
Ankunft im ersten EU-Hafen

Für Containerfracht: mindestens 
24 Stunden vor Verladen im Abgangshafen

Für „bulk cargo“: mindestens 4 Stunden 
vor Verlassen der EU

Bei Beförderungen mit einer Dauer von
weniger als 24 Stunden: mindestens
2 Stunden vor Verlassen der EU

Luftverkehr

Kurzstrecke: im Zeitpunkt des „Abhebens“
Langstrecke: mindes tens 4 Stunden vor Ein-
treff en in der EU (erster Airport)

Mindestens 30 Minuten vor Abheben

Bahn- und Binnenschiff fahrt

Mindestens 2 Stunden vor Eintreff en bei der 
Eingangszollstelle Mindestens 2 Stunden vor Verlassen der EU

Straßengüterverkehr

Mindestens 1 Stunde vor Eintreff en bei der 
Eingangszollstelle

Mindestens 1 Stunde vor Verlassen der EU

Quelle: DSLV
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BestLITS GmbH & CO. KG
Fon: 0208/847095-0 · Fax: 0208/847095-42
Mail: info@bestlits.de · Web: www.bestlits.de

Mehrwertdienste für Verlader 
und Transportdienstleister

Sie möchten ohne 
großen Aufwand 

Ihre Transport- 
dienstleister  

begutschriften?  
Kein Problem!!

Die Wechselbrücken-Logistik
17.000 m² mobiles Lager!

www.westfalia-spedition.de


